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Allgemeine Geschäftsbedingungen der acm Werbeagentur GmbH 

1. Geltungsbereich 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt) gelten für alle von der acm Werbeagentur 
Gmbh (im folgenden Agentur genannt) durchgeführten Aufträge, Lieferungen und Leistungen und sind Grund-
lage für alle Rechtsgeschäfte mit der Agentur, sofern nicht im Einzelfall schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Sie 
gelten als vereinbart, wenn der Auftraggeber ihnen nicht unverzüglich nach Erhalt schriftlich widerspricht, spätes-
tens mit der Annahme des Angebotes bzw. der Entgegennahme von Lieferung oder Leistung. Diese Geschäftsbe-
dingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Entgegenstehende AGB‘s des Auftraggebers werden nicht Vertragsinhalt. 

 
2. Vertragsgegenstand und Vertragsschluss 

2.1. Gegenstand der AGB sind Werk- und Dienstverträge einer Full-Service Werbeagentur. Hierzu gehören u.a. 
die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung von Logos, Slogans, Marken, Werbekampagnen, Internetauftritten, 
Werbefilmen und weiteren werbebezogenen Erzeugnissen. Der konkrete Vertragsgegenstand ergibt sich aus den 
einzelvertraglichen Vereinbarungen. 

2.2. Die Angebote der Agentur erfolgen freibleibend, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

2.3. Der Vertrag mit der Agentur und dem Kunden kommt zustande, sobald der Kunde das von der Agentur unter-
breitete Angebot in Textform bestätigt. 

2.4. Jegliche, auch teilweise Verwendung von der Agentur mit dem Ziel des Vertragsabschlusses vorgestellter oder 
überreichter Arbeiten und Leistungen (Präsentation), seien sie urheberrechtlich geschützt, oder nicht, bedarf der 
vorherigen Zustimmung der Agentur. Das gilt auch für die Verwendung in geänderter oder bearbeiteter Form und 
für die Verwendung der den Arbeiten und Leistungen der Agentur zugrunde liegenden Ideen, sofern diese in den 
bisherigen Werbemitteln des Auftraggebers keinen Niederschlag gefunden haben. Auch in der Annahme eines 
Präsentationshonorars liegt keine Zustimmung zur Verwendung der Arbeiten und Leistungen der Agentur. 

 
3. Leistungs- und Mitwirkungspflichten des Kunden 

3.1.Der Kunde stellt der Agentur alle für die Durchführung des Auftrags benötigten Daten, Zugänge, Informationen 
und Unterlagen unentgeltlich zur Verfügung. Kommt der Kunde seinen Mitwirkungspflichten trotz Aufforderung 
nicht nach, ist die Agentur von der Leistungspflicht befreit. Leistet die Agentur dennoch, stellt sie den etwaigen 
dafür entstandenen Mehraufwand in Rechnung. 

3.2. Der Kunde stellt sicher, dass das von ihm gelieferte Material frei von Rechten Dritter (z.B. Urheber-, Marken- oder 
Persönlichkeitsrechte) ist und nicht gegen die Rechtsordnung verstößt.  

3.3. Sofern eine Rückgabe der Daten gewünscht ist, hat der Kunde dies bei der Übergabe schriftlich mitzuteilen. 
Ansonsten werden die Daten nach Zahlung der vereinbarten Vergütung gem. der gesetzlichen Bestimmungen 
archiviert oder vernichtet. 
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3.4. Der Kunde verpflichtet sich, die Agentur unaufgefordert und unverzüglich auf Umstände hinzuweisen, die für 
die Leistungserbringung der Agentur relevant sein können und von denen der Kunde erkennen kann, dass sie der 
Agentur unbekannt sind. Dies gilt insbesondere, wenn sich herausstellen sollte, dass einzelne Werbemaßnahmen 
von der Agentur oder beauftragten Dritten aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder wegen der Verletzung von 
Rechten Dritter einzustellen sind oder geändert werden müssen. 

3.5. Der Kunde wird die Agentur mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns bei der Umsetzung des Vertrages 
unterstützen. Insbesondere sind Konzeptentwürfe, Textvorschläge, Design- oder Druckvorlagen und Entwürfe un-
verzüglich zu überprüfen und freizugeben. Die Freigaben sind verbindliche Vertragsgrundlage für die weitere Leis-
tungserbringung durch die Agentur.  

3.6. Sollte es bei der Vertragserfüllung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, zu Verzögerungen kommen, 
die zu einer Verschiebung des Zeitplans führen, bleibt es der Agentur vorbehalten, Leistungen neu zu kalkulieren 
und eine Erhöhung der Vergütung oder Abschlagszahlung zu verlangen. 
 

4. Leistungen Dritter 

4.1 Die Agentur ist berechtigt, die übertragenen Arbeiten selbst auszuführen oder Dritte damit zu beauftragen. Der 
Kunde verpflichtet sich, im Rahmen der Auftragsdurchführung die von der Agentur eingesetzten Mitarbeitern und 
Dritten im Laufe der auf den Abschluss des Auftrages folgenden 12 Monaten ohne Mitwirkung der Agentur weder 
unmittelbar noch mittelbar mit Projekten zu beauftragen.

4.2 Die Agentur ist berechtigt, Aufträge zur Produktion von Werken, Medien und Werbemitteln, an deren Erstellung 
die Agentur vertragsmäßig mitwirkt, im Namen des Kunden zu erteilen. Der Kunde erteilt hiermit ausdrücklich ent-
sprechende Vollmacht. 

4.3 Aufträge an Werbeträger erteilt die Agentur im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Werden Mengen-
rabatte oder Malstaffeln in Anspruch genommen, erhält der Kunde bei Nichterfüllung der Rabatt- oder Staffel-
voraussetzungen eine Nachbelastung, die sofort fällig wird. Für mangelhafte Leistung der Werbeträger haftet die 
Agentur nicht. 

4.4 Die Agentur wird alle ihr im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Kunden zur Kenntnis gelangenden Informa-
tionen und Unterlagen, die nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt sind, streng vertraulich behandeln. Sie wird 
Angestellte und Dritte, die solche Informationen oder Unterlagen zur Durchführung von Arbeiten im Rahmen eines 
Vertrages erhalten, zu gleicher Verschwiegenheit verpflichten. Die Vertraulichkeitsverpflichtung gilt über die Dauer 
des jeweils abgeschlossenen Vertrages hinaus. 

5. Termine und Lieferfristen 

5.1. Fristen und Terminabsprachen sind im Vertrag schriftlich festzuhalten. Abweichende Vereinbarungen sind 
schriftlich zu bestätigen. 

5.2. Sofern die Agentur einen vereinbarten Termin oder eine vereinbarte Lieferfrist nicht einhalten kann, hat sie dies 
dem Kunden schnellstmöglich schriftlich mitzuteilen. 

5.3. Vereinbarte Lieferfristen und Liefertermine sind nur verbindlich, wenn der Kunde etwaige Mitwirkungspflichten 
rechtzeitig erfüllt hat und die Termine von der Agentur schriftlich bestätigt worden sind. Tritt Verzug auf, den der 
Kunde zu vertreten hat, kann eine fristgerechte Terminhaltung durch die Agentur nicht mehr gewährleistet werden. 
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5.4 Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn sie nicht sieben Tage nach Ablieferung erklärt oder verweigert wird. Spätes-
tens mit der Nutzung oder Zahlung des Auftrags gilt die Abnahme als erfolgt. 
 

6. Urheberrechte und Nutzungsrechte 

6.1. Die im Rahmen eines Vertrages von der Agentur oder ihren Fremddienstleistern (Dritten) erarbeiteten Werke 
sind als persönliche geistige Schöpfungen durch das Urheberrechtsgesetz geschützt. Diese Regelung gilt auch 
dann als vereinbart, wenn die nach dem Urheberrechtsgesetz erforderliche Schöpfungshöhe im Einzelfall nicht 
erreicht ist. 

6.2. Der Kunde erwirbt für die vertraglich vereinbarte Dauer und für den vertraglich vereinbarten Umfang das ein-
fache Nutzungsrecht an allen von der Agentur im Rahmen dieses Auftrages gefertigten Arbeiten für alle zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses bekannten Nutzungsarten. Die Übertragung der Nutzungsrechte gilt für das Gebiet der 
Europäischen Union. Nutzungen, die über dieses Gebiet hinausgehen, bedürfen einer gesonderten schriftlichen 
Vereinbarung. Sämtliche Nutzungsrechtübertragungen stehen unter der aufschiebenden Bedingung der vollstän-
digen Zahlung der vertraglich vereinbarten Vergütung. 

6.3. Sofern der Vertrag vorzeitig beendet wird, sind alle Unterlagen, Dateien, Skizzen und Entwürfe unverzüglich an 
die Agentur zurückzugeben. Es ist dem Kunden nicht gestattet, die bereits gesichteten Ideen und Konzepte weiter-
zuverwenden oder fortzuentwickeln. 

6.4. Soweit Werke von Dritten (insbesondere Fotografen, Illustratoren, Fotomodellen, Webdesignern und sonstigen 
Kreativen) geschaffen werden, wird die Agentur dafür Sorge tragen, dass die vereinbarten Nutzungs- und Verwer-
tungsrechte des Dritten eingeholt und auf Auftraggeber übertragen werden. 

6.5. Die Mitarbeit des Kunden und/oder seiner Mitarbeiter haben keinen Einfluss auf die Höhe der vereinbarten Ver-
gütung und begründen kein Miturheberrecht an den entwickelten und erstellten Werken und Arbeiten. Der Kunde 
erhält auch keine Nutzungsrechte an von ihm abgelehnten oder nicht ausgeführten Entwürfen. 

6.6. Die Leistungen und Werke der Agentur dürfen vom Kunden oder vom Kunden beauftragter Dritter weder im 
Original noch bei der Reproduktion geändert werden. Jede Nachahmung, auch die von Teilen des Werkes, ist un-
zulässig. Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte und/oder Mehrfachnutzungen sind, soweit nicht 
vertraglich geregelt, zu vergüten und bedürfen der Zustimmung der Agentur. 

6.7. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorstehenden Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe fällig, die 
die Agentur nach billigem Ermessen festsetzen wird und die im Streitfall gerichtlich überprüft werden kann. Über 
den Umfang der Nutzung steht der Agentur ein Auskunftsanspruch zu. 

6.8. Die Agentur ist berechtigt, den Kunden als Referenz zu nennen, den erteilten Auftrag für Eigenwerbung zu pu-
blizieren und auf ihrer Website aufzuführen und dafür gegebenenfalls auch Logos des Kunden zu verwenden. Die 
Eigenwerbung kann vertraglich zwischen der Agentur und dem Kunden ausgeschlossen werden. 

6.9. Die Agentur hat ein Recht darauf, bei Veröffentlichungen über das Produkt, Werk, der Arbeit und Leistungen 
genannt zu werden. Diese Signierung kann vertraglich zwischen der Agentur und dem Kunden ausgeschlossen 
werden. 
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7. Gewährleistung 

7.1. Für Mängel der gelieferten Leistungen und Werke haftet die Agentur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. 

7.2. Für die Gewährleistung einschließlich vertraglicher Schadensersatzansprüche gilt für Unternehmer eine Ge-
währleistungsfrist von einem Jahr. 

7.3. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können geringfügige Abweichungen vom Original 
nicht beanstandet werden, sofern sie innerhalb der nach dem Stand der Technik üblichen Toleranzen liegen. Das 
Gleiche gilt für den Vergleich zwischen Andrucken und Auflagendruck sowie dem Vergleich zwischen sonstigen 
Vorlagen und dem Endprodukt. Mehr- oder Minderlieferungen bei Druckerzeugnissen bis zu 10 % der bestellten 
Auflage können nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. 

7.4 Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet die Agentur nur bis zur Höhe der 
eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In einem solchen Fall ist die Agentur von ihrer Haftung 
freigestellt, wenn die Agentur ihre Ansprüche gegen den Zulieferanten an den Kunden abtritt. 

8. Haftung 

8.1. Die Agentur haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit uneingeschränkt, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch nur, 
soweit der Schaden auf einer Verletzung vertragswesentlicher Pflichten beruht. Vertragswesentlich sind die Ver-
tragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Sofern die Agentur wegen fahrlässiger Verlet-
zung einer vertragswesentlichen Pflicht haftet, ist die Haftung auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden 
begrenzt, das heißt auf den Schaden, den die Agentur bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsver-
letzung vorausgesehen hat oder den sie bei Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt hätte voraussehen müssen. 
Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht auf die Höhe des jeweiligen Auftragswertes 
beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 

8.2. Der Kunde stellt die Agentur von jeglichen Ansprüchen frei, die Dritte gegen die Agentur wegen der Verletzung 
ihrer Rechte oder wegen Rechtsverstößen auf Grund der von der Agentur erarbeiteten und/oder durchgeführten 
Maßnahmen und/oder vom Kunden selbst zur Verfügung gestellter Inhalte geltend machen. Der Kunde über-
nimmt diesbezüglich auch die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung der Agentur einschließlich sämtlicher 
Gerichts- und Anwaltskosten. Die Agentur ist jedoch verpflichtet, rechtliche Bedenken bezüglich der durchzufüh-
renden Maßnahmen nach deren bekannt werden unverzüglich schriftlich dem Kunden zu melden. Sofern eine 
rechtliche Überprüfung der durchzuführenden Maßnahmen durch eine sachkundige Person (Rechtsanwalt) oder 
eine Institution erforderlich werden, trägt der Kunde in Absprache mit der Agentur hierfür die Kosten. 

8.3. Die Agentur haftet in keinem Fall wegen in den Werbemaßnahmen oder -kampagnen enthaltenen Sachaus-
sagen über Produkte und Leistungen des Kunden. 

8.4. Die Agentur haftet nicht für Datenverluste nach Abnahme der vereinbarten Arbeiten. 

8.5. Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers an Dritte erteilt werden, übernimmt die 
Agentur gegenüber dem Auftraggeber keine Haftung. Die Agentur tritt in diesen Fällen lediglich als Vermittler auf. 

8.6. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für eine etwaige Haftung der Agentur wegen Ver-
letzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. Soweit die Haftung für 
die Agentur ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch für Organe, gesetzliche Vertreter, Angestellte und 
sonstigen Erfüllungsgehilfen der Agentur. 
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9. Verwertungsgesellschaften  

Der Kunde führt eventuell anfallende Gebühren an Verwertungsgesellschaften (zum Beispiel Gema) direkt ab, be-
ziehungsweise erstattet die Gebühren der Agentur, sofern diese von ihr verauslagt wurden. 
 

10. Vergütung und Zahlungsfristen  

10.1. Die vom Kunden zu entrichtende Vergütung richtet sich nach den einzelvertraglichen Vereinbarungen. 

10.2. Die Vergütung ist zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen. 

10.3. Sofern keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden, beträgt die Zahlungsfrist 7 Tage ab Zugang 
der Rechnung. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag des Geldeingangs entscheidend. Die Rechnungen 
der Agentur können auch elektronisch übermittelt werden. 

10.4.Kosten für Dienstleistungen Dritter muss die Agentur nicht verauslagen. 

10.5. Die Agentur ist berechtigt, dem Kunden in zeitlichen Abständen Abschlagszahlungen in Rechnung zu stellen. 
Die Höhe der Abschlagszahlung bemisst sich nach der zum jeweiligen Zeitpunkt erbrachten Leistung. Sollte keine 
Vereinbarung getroffen sein, so ist das Honorar wie folgt fällig: 50 % nach Auftragserteilung, 20 % nach Konzept-/ 
Layout-Präsentation und 30 % nach vollständiger Erbringung der vereinbarten Leistung. Teilleistungen müssen inso-
weit nicht in einer für den Kunden nutzbaren Form vorliegen und können auch nur auf Seiten der Agentur verfüg-
bar sein. 

10.6. Zur Aufrechnung gegenüber der Agentur ist der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftigen Gegen-
forderungen berechtigt. 

11. Kündigung 

11.1. Es gelten die einzelvertraglich festgelegten Vertragslaufzeiten. Jede Partei kann diesen Vertrag nur aus wich-
tigem Grund kündigen. 

11.2. Sofern keine Vertragslaufzeit bestimmt wurde, entsteht ein Dauerschuldverhältnis, welches von jeder Partei 
mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden kann. 

11.3. Bei Auftragsabbruch, -kündigung oder -verzögerung, welche der Kunde zu vertreten hat, verpflichtet sich der 
Kunde zur Vergütung der bis dahin durch die Agentur erbrachten Leistungen, mindestens jedoch zur Zahlung von 
50 % der vereinbarten Gesamtvergütung. Dem Kunden bleibt der Beweis tatsächlich geringerer Leistungen oder 
höherer Aufwendungen vorbehalten. Ein Anspruch auf Fertigstellung des Auftrags nach Auftragsabbruch, -kündi-
gung oder -verzögerung seitens des Auftraggebers entfällt. 
 

12. Geheimhaltung 

12.1. Alle den Parteien im Rahmen des Auftragsverhältnisses zugänglich werdenden und nicht allgemein offenkun-
digen Informationen und Unterlagen sind, auch nach Beendigung des Auftrages, streng vertraulich zu behandeln, 
und zwar selbst dann, wenn es nicht zur Ausführung des Auftrags kommt. 
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12.2. Die Parteien haben die Geheimhaltungspflicht jeweils ihren mit der Ausführung des Auftrags befassten Mit-
arbeitern aufzuerlegen.  

12.3. Sollten Daten und Informationen aufgrund ihrer Art der strengen Geheimhaltung unterliegen, sind sie vom 
Kunden als solche zu kennzeichnen. Die Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die allgemein zugänglich sind, 
von der anderen Vertragspartei selbst veröffentlicht werden oder von dritter Seite bekannt geworden sind. Die Be-
weislast für eine solche Ausnahme trägt die Partei, die sich auf den Ausnahmetatbestand beruft. 

13. Belegmuster 

13.1 Die Agentur hat Anspruch auf Überlassung von Abbildungen der Gegenstände, die mit Hilfe ihrer Entwürfe 
hergestellt werden, sowie auf kostenlose Überlassung von fünf einwandfreien Belegexemplaren. 

13.2. Die Agentur hat Anspruch auf fünf Exemplare der Werbemittel, für die von ihr gestaltete Produkte/Werke/
Leistungen verwendet wurden. Die Agentur ist berechtigt, diese Werbemittel oder Kopien davon für ihre Eigen-
werbung zu vervielfältigen und zu verbreiten. 
 

14. Schlussbestimmungen 

14.1. Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen nicht. Die Parteien werden 
im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln versuchen, die unwirksame Klausel durch eine wirksame Klausel zu 
ersetzen, die der unwirksamen Klausel ihrem Sinn nach am nächsten kommt. Das gleiche gilt im Falle einer Rege-
lungslücke. 

14.2. Die Parteien verpflichten sich die einschlägigen Vorschriften zum Datenschutz zu beachten. 

14.3. Anwendbar ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der inter-
nationalen Verweisungsnormen. 

14.4. Ausschließlicher - auch internationaler – Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien ist, soweit 
gesetzlich zulässig, München, Deutschland. 

14.5. Der Kunde ist nicht dazu berechtigt, Ansprüche aus dem Vertrag an Dritte abzutreten. Ein Zurückbehaltungs-
recht kann der Kunde nur geltend machen, wenn es aus demselben Vertragsverhältnis stammt.

Stand Januar 2024


